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Einberufung Urversammlung 
 

1. Wahl des Gemeinderats 
 

Bei den Gemeinderatswahlen vom 12.10.2008 erzielte die CSP Guttet-Feschel drei Sitze. Infolge Demission 
von Schnyder Eduard ist ein Sitz frei geworden. Gemäss Art. 211 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen 
Rechte (GPR vom 13. Mai 2004) erhielten die Unterzeichner der CSP-Liste eine Frist von 20 Tagen (bis 
30.09.2011), um eine Kandidatur vorzuschlagen. Der auf diese Weise bezeichnete Kandidat wird als in stiller 
Wahl gewählt erklärt. Innert der gesetzten Frist haben die Listenunterzeichner einstimmig folgende Person 
vorgeschlagen: 

Guido Köppel, 1969 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 05.10.2011 Herrn Guido Köppel als in stiller Wahl gewählt erklärt. 
Er tritt sein Amt als Gemeinderat per sofort an. 
 

2. Ergänzungswahl für das Präsidentenamt 
Infolge Demission des Gemeindepräsidenten Schnyder Eduard findet eine Ergänzungswahl für das 
Präsidentenamt statt. Für diese Wahl wird die Urversammlung auf Sonntag, den 30. Oktober 2011 
einberufen.  

Listenhinterlegung:  Die Kandidatenlisten mit oder ohne Listenbezeichnung müssen spätestens am 
Dienstag, 18. Oktober 2011, 18 Uhr bei der Gemeindekanzlei hinterlegt werden 
(Art. 210 Abs. 1 GPR). Die Listen müssen von den Kandidaten und von mindestens 
fünf in der Gemeinde stimmberechtigten Bürgern unterzeichnet sein (Art. 200 i.V.m. 
Art. 194 Abs. 3 GPR).  

Absolutes Mehr: Für die Wahl des Präsidenten nach dem Majorzsysystem gilt das absolute Mehr im 
ersten Wahlgang (Art. 199 Abs. 1 GPR). 

Stille Wahl:  Wird nur eine einzige Kandidatur hinterlegt, so ist diese Person ohne Urnengang 
gewählt (Art. 205 Abs. 1 GPR).  

Urnenöffnungszeiten: Samstag, 29.10.2011 17.00 Uhr – 17.30 Uhr Gemeindehaus Feschel 
      18.00 Uhr – 18.30 Uhr Gemeindehaus Guttet 
Sonntag, 30.10.2011 09.00 Uhr – 10.30 Uhr Turnhalle Wiler 

Ausübung Stimmrecht: Briefliche Stimmabgabe auf der auf der Gemeindekanzlei:  
Zu den üblichen Öffnungszeiten:  Dienstag,  07.30 h – 11.30 h 
      Donnerstag,  14.00 h – 18.00 h 
Am Freitag, der dem Wahlwochenende vorausgeht: 15.00 h – 17.00 h  
Briefliche Stimmabgabe per Post: spätestens am Dienstag (der dem 
Wahlwochenende vorausgeht) mit B-Post oder am Donnerstag mit A-Post. 
Unfrankierte Sendungen sind ungültig. 

Amtsantritt:  Der/die neu gewählte Präsident/in tritt sein Amt per sofort an. 
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